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aber in einer Umgebung der Zuneigung
und moralischer und materieller Sicher-
heit auf; in zartem Alter wird das Kind
nicht von seiner Mutter getrennt, ausser
durch ungewodhnliche Umstande. Gesell-
schaft und offentliche Stellen haben die
Pflicht, alleinstehenden und mittellosen
Kindern verstarkte Filrsorge angedeihen
zu lassen. Staatliche und anderweitige fi-
nanzielle Unterstutzung kinderreicher Fa-
milien ist winschenswert.

@ Das Kind hat Anspruch auf unentgeltli-
chen Pflichtunterricht, wenigstens in der
Volksschule. IThm wird eine Erziehung zu-
teil, die seine allgemeine Bildung fordert
und es auf der Grundlage gleicher Mog-
lichkeiten in den Stand setzt, seine Anla-
gen, seine Urteilskraft, sein Verstandnis
fur moralische und soziale Verantwortung
zu entwickeln und zu einem nutzlichen
Glied der menschlichen Gemeinschaft zu
werden.

@ Das Kind ist in allen Notlagen bei den
Ersten, die Schutz und Hilfe erhalten.

@ Das Kind wird vor Vernachlassigung,
Grausamkeit und Ausnutzung jeder Art ge-
schutzt. Es ist in keinem Fall Gegenstand
eines Handels. Das Kind wird erst nach
Erreichung eines geeigneten Mindestalters
zur Arbeit zugelassen; nie wird es gezwun-
gen oder wird ihm erlaubt, einen Beruf
oder eine Tatigkeit auszuuben, die seiner
Gesundheit oder Erziehung schaden oder
seine korperliche, geistige oder moralische
Entwicklung hemmen.

@ Das Kind wird vor Handlungen bewahrt,
die rassische, religiose oder andere Her-
absetzung férdern. Es wird erzogen in ei-
nem Geist des Verstehens, der Duldsam-
keit, der Freundschaft zwischen den Vél-
kern, des Friedens, weltumspannender
Bruderlichkeit und in der Vorstellung,
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dass seine Kraft und Fahigkeiten dem
Dienst an seinen Mitmenschen zu widmen
sind.

Wer sorgt dafur, dass all diese wohlté-
nenden Satze — wenigstens ein Jahr lang
— nicht nur pompése Phrasen bleiben???

Stimmrecht fiir die
Innerrhoderinnen?

Bekommen die Innerrhoder Frauen doch
bald einmal das Stimmrecht? Landam-
mann Raymond Broger hat bekanntgege-
ben, dass die Standeskommission (Inner-
rhoder Kantonsregierung) beschlossen
habe, an der nachsten Landsgemeinde
(29. April) Uber die Einfiihrung des Frauen-
stimmrechts abzustimmen.

Seit dem letzten Vorstoss von 1973, der
von der Regierung unterstlitzt worden war,
habe sich manches geandert. Im gesell-
schaftlichen Leben, so begriindet Land-
ammann Broger diesen Entscheid vor dem
Grossen Rat, habe sich im Familienrecht,
im Sozialrecht und im Arbeitsrecht der
Gedanke der Partnerschaft immer weiter
Bahn gebrochen: zwischen Arbeitgebern
wie Arbeitnehmern, zwischen Bevolke-
rungsschichten wie vor allem zwischen
Mann und Frau. Uberdies héatten die Er-
fahrungen anderer Landsgemeindekantone
daruber belehrt, so begriindete Broger
diesen doch wohl uberraschenden Ent-
schluss weiter, «dass die Einfihrung des
Frauenstimmrechts die Landsgemeinde
vielleicht etwas farbiger und weniger ze-
remoniell macht, sie aber keineswegs zer-
stort».

In bezug auf die Einfuhrung des Frauen-
stimmrechts sind in Innerrhoden verschie-
dene Anlaufe gemacht worden. Nach zwei
erfolglosen Versuchen gelang mit der Ein-



fihrung des Frauenstimmrechts auf eid-
genossischer Ebene im Februar 1971 auch
an der Landsgemeinde des gleichen Jah-
res ein Durchbruch: die Innerrhoder hies-
sen eine Verfassungsanderung gut, wo-
nach Schul- und Kirchgemeinden das
Frauenstimmrecht einfUhren konnen.

Der letzte Anlauf fand 1973 statt, und zwar
auf einen Vorstoss der «Gruppe fur in-
nerrhoden» hin. Auch damals setzte sich die
Regierung dafur ein, Landammann Leo
Mittelholzer ermunterte seine Mitlandleute,
die Vorlage anzunehmen. Obwohl kein ein-
ziger Gegner dagegen auftrat, erlitt die
Vorlage eine deutliche Abfuhr. <«Jedes
Ding braucht Zeit zum Reifen», kommen-
tierte damals der «Appenzeller Volks-
freund».

Offenbar erachtet die Standeskommission,
die den Entscheid fur Einfuhrung des Er-
wachsenenstimmrechts einstimmig fallte,
den Zeitpunkt nun fur gekommen, mit die-
sem Geschaft nochmals vor die Landsge-
meinde zu treten. Notwendig wird damit
eine Anderung von Artikel 16 der Inner-
rhoder Verfassung, die bislang nur den
Mannern das aktive Wahl- und Stimmrecht
auf kantonaler Ebene einraumte. Eine ent-
sprechende Vorlage ist auf die nachste
Grossratssession im Februar 1979 zu er-
warten.

Frauenstimmrecht in Raten
fur Liechtensteinerinnen

Mit Blick auf die Gemeindewahlen vom 28.
Januar hat die liechtensteinische Regie-
rung dem Landtag vorgeschlagen, das
Frauenstimmrecht zu <«berlucksichtigen».
Die Einfuhrung des Frauenstimmrechts auf
Gemeindeebene ist durch eine Verfassungs-
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Schweizerinnen werden alter

Die Lebenserwartung in der Schweiz
steigt, und die Differenz zwischen Mann
und Frau wird grosser. Gemass der letz-
ten Erhebungsperiode (1968 bis 1973)
hatte ein lebendgeborener Bub im
Durchschnitt 70,2 Jahre vor sich, ein
Madchen 76,2 Jahre. Um das Jahr 1960
hatten die entsprechenden Werte bei
68,7 und 74,1 Jahren gelegen. Um die
Jahrhundertwende hatten Manner ein
Alter von 49,3, Frauen ein solches von
52,2 Jahren erreicht.

Nach Angaben eines Sprechers des In-
stituts fur Sozial- und Praventivmedizin
der Universitat Bern ist das hohere
Durchschnittsalter der Frau in erster
Linie auf die «gunstigere» Erbmasse zu-
ruckzuflhren.

bestimmung 1976 zwar ermoglicht worden;
bisher hat jedoch nur Vaduz von dieser
Moglichkeit Gebrauch gemacht.

Die politische Gleichberechtigung von
Mann und Frau stosst im Firstentum auf
Schwierigkeiten. Zwei Versuche auf Ein-
fuhrung des Frauenstimmrechts auf Lan-
desebene sind gescheitert. Im Juli 1968
ergab eine erste Abstimmung 2582 Nein
gegenuber 2152 Ja. Ende Februar 1971
wurde das Experiment wiederholt. Bei ei-
ner Stimmbeteiligung von 85 Prozent spra-
chen sich 1816 Manner fur und 1897 gegen
die Einfuhrung des Frauenstimmrechts
aus.

Trotz dem knappen Ergebnis hat die Re-
gierung auf weitere Vorlagen fur die Ein-
fihrung des Frauenstimmrechts verzichtet.
Mit der Revision der Verfassung im Jahr



	Stimmrecht für die Innerrhoderinnen?

